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Sachverhalt und Ant rage 

I. Auf die am 20. Juni 1980 unter Inanspruchnahme einer 

Priorität vorn 29. Juni 1979 angemeldete europäische 

Patentanmeldung 80 103 443.0 ist am 25. Mai 1983 auf der 

Grundlage von sieben PatentansprUchen das europäische Patent 

21 359 erteilt worden. Der Anspruch 1 lautet wie folgt: 

"1. MerstationenstrahlbearbeitUflgSmaSChifle mit einem in 

einem Strahlgehause (1) in einer vertikalen Ebene umlaufenden 

kreisförmigen, als Rad (2) ausgebildeten Förderer, mittels 

weichem die mittels einer angetriebenen Haltevorrichtung 

(13 13a) drehbaren WerkstUcke (6) in mehreren Aufnahme-

stationen (5) gehalten und durch mindestens eine Strahibe-

handlungsstation (8,8a) sowie eine Be- und Entladestation (7) 

gefördert werden, wobei jede Aufnahmestation (5) mit am Rad 

(2) befestigten Wänden (9) umgeben ist, weiche zusainmen mit 

dem umgebenden Strahigehause (1) im Bereich der Strahlbehand-

lungsstation (8) bzw. den Strahlbehandlungsstationen (8,8a) 

xnindestens eine geschlossene Strahikammer (10) bilden, 

dadurch gekennzeichnet, daB jede Aufnahmestation (5) mit die 

WerkstUcke (6) stirnseitig spannende Haltevorrichtungen 

(13,13a) versehen 1st und em, an einer der beiden Stirn-

seiten des WerkstUckes (6) angreifendes Halteteil (14,14a) 

der Haltevorrichtung (13,13a) axial verschiebbar, mittels 

Federkraft gegen das WerkstUck (6) andrUckbar und in der Be- 

und Entladestation (7) mittels je einem in den Halteteil 

(14,14a) eingreifenderi, stationär angeordneten Betätigungs-

element (22) von der Stirnseite des WerkstUckes (6) abhebbar 

ist. 

II. Nachdem eine Einsprechende gegen die Erteilung des Patents 

Einspruch erhoben und den Widerruf des Patentes wegen 

mangeinder Patentfahigkeit des Gegenstandes des Patents 

El 
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beantragt hatte, hat die Einspruchsabteiiung mit Entscheidung 

vom 3. Dezember 1984 den Einspruch zurUckgewiesen. 

III.Gegen diese Entscheidung hat die Einsprechende fernschrift-

lich am S. Februar 1985 Beschwerde eingelegt und das Fern-

schreiben am 14. Februar 1985 schriftiich besttigt. Sie 

beantragt, die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufzu-

heben und das Patent in vollem Umfang zu widerrufen. Die 

BegrUndung ist am 5. April 1985 eingegangen. 

IV. In der BegrUndung verweist die BeschwerdefUhrerin 

(Einsprechende) auf foigende Dokumente: 

US-A-2 629 207 

GB-A-i 547 503 

DE-C-2 251 570 

V. Sie vertritt die Auffassung, daB die Aufgabe, die in der 

Patentschrift genannt ist, schon durch eine Mehrstationen-

strahlbearbeitungsmaschine mit den im Gattungsbegriff ange-

gebenen Merkmalen geiöst werde. Welter behauptet die Be-

schwerdefUhrerin, Gegenstand der Erfindung sei nicht eine 

Mehrstationenstrahibearbeitungsmaschine, sondern eine Haite-

vorrichtung für die WerkstUcke in soichen Maschinen. Dieser 

Gegenstand sei unter BerUcksichtigung der DE-C-2 251 570 

nicht patentfähig. Die BeschwerdefUhrerin meint schlie8lich, 

die Gegenstnde der AnsprUche 3 und 4 seien mit dem Gegen-

stand des Anspruches 1 nicht einheitlich. 

VI. Die Patentinhaberin widerspricht der Auffassung der Beschwer-

defUhrerin. Sie hit den Gegenstand des Anspruches 1 für 

patentfähig. Sie beantragt, die Beschwerde zurUckzuweisen, 

hiifsweise, eine mUndliche Verhandiung anzuberauxnen. 
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3 	 T72/85 

EntscheidungsgrUnde 

1. Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

Regel 64 EPU, und zwar auch Absatz b dieser Regel, gemI3 dem 

in der Beschwerdeschrift der Umfang anzugeben ist, in dem die 

Aufhebung der angefochtenen Entscheidung beantragt wird. Nach 

der Beschwerdeschrift begehrt die BeschwerdefUhrerin die Auf-

hebung der Entscheidung der Einspruchsabteilung. Gegenstand 

dieser Entscheidung war die ZurUckweisung des Einspruchs, mit 

dem der Widerruf des Patents in vollem Umfang beantragt war. 

Aus dem Antrag, die Entscheidung aufzuheben, ergibt sich 

daher, dal3 die BeschwerdefUhrerin ihren in der ersten Instanz 

gesteliten Antrag weiterverfolgt (vgl. auch Entscheidung 

T 07/81, AB1. EPA 3/1983; 99). 

Die Beschwerde ist daher zu1ssig. 

2. Zu den AusfUhrungen der BeschwerdefUhrerin zu der in Spalte 

1,Zeiie 62 bis Spalte 2, Zeile 10 der EP-B- 0 021 359 

angegebenen Aufgabe ist folgendes auszufUhren: 

Nach stndiger Rechtsprechung der Beschwerdekanimern 1st, urn 

die Aufgabe zu ermittein, vom objektiv gegebenen Stand der 

Technik auszugehen (vgl. auch Entscheidung T 24/81, AB1. EPA 

4/1983, 133 ff). Nach PrUfung des entgegengehaltenen Standes 

der Technik kommt die Kammer zu dem Ergebnis, daB die zur 

Ermittlung der Aufgabe herangezogene US-A-2 629 207 nach wie 

vor der Erfindung am náchsten komrnt. Ausgehend von diesem 

Stand der Technik ist die Aufgabe richtig formuliert. Dies 

braucht nicht näher begrUndet zu werden, da die Beschwer-

defUhrerin insoweit keine Einwãnde erhoben hat. 

Wenn sie sinngenfál3 meint, die genannte Aufgabe werde schon 

mit einer Maschine nach dem abstrahierenden Wortlaut des 

Oberbegriffs des Anspruchs 1 gelöst, so komrnt es darauf aus 

den vorstehenden GrUnden nicht an. Im Ubrigen läBt die 

BeschwerdefUhrerin aul3er acht, daB gemäl3 der Erfindung eine 

kompakte Mehrstationenstrahlbearbeitungsmaschine der nach der 

US-A-2 629 207 bekannten Art geschaffen werden soil, bei der 
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bei mögiichst geringen Totzeiten ein hoher Werkstflckdurchsatz 

und eine gieichmäl3ige Strahiwirkung auch an unterschiedlichen 

Werkstflckformen erreicht werden und aul3erdem (auch bei 

soichen Formen) eine automatische Be- und Entladung der 

Maschine möglich sein soil. 

Auf die von der BeschwerdefUhrerin im Zusammenhang mit der 

Aufgabenstellung noch erbrterte Maschine nach der 

GB-A-i 547 503 braucht nicht eingegangen zu werden, da sie 

nicht den am nchsten kommenden Stand der Technik repräsen-

tiert. 

3. Bei der den nchstliegenden Stand der Technik bildenden Mehr-

stationenstrahlbearbeitungsmaschine gem13 der US-A-2 629 207 

besteht die Haltevorrichtung aus drehbaren Trommein, auf 

deren Mantel die WerkstUcke aufliegen und gehalten werden. 

Diese Patentschrift offenbart daher keine Haltevorrichtung 

gemi3 dem kennzeichnenden Teil des Anspruches 1. Mangeinde 

Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 1st von der Einspre-

chenden auch in bezug auf die weiteren Entgegenhaltungen 

nicht geltend gemacht worden. Deshaib erUbrigen sich weitere 

AusfUhrungen zur Frage der Neuheit der Mehrstationenstrahl-

bearbeitungsmaschine nach Anspruch 1. Sie ist gegenUber 

diesem Stand der Technik somit neu. 

4. Zur Frage, ob die Mehrstationenstrahlbearbeitungsmaschine 

gemI3 Anspruch 1 nahelag, 1st folgendes auszufUhren: 

4.1 Die BeschwerdefUhrerin behauptet, dal3 die Unterschiede 

zwischen einer Haltevorrichtung, wie sie aus der 

DE-C-2 251 570 hervorgeht, und einer Haltevorrichtung bei der 

Maschine gemäI3 dem europischen Patent naheliegend seien. 

Sie begrUndet ihre Auffassung damit, daB die Patentinhaberin 

die von ihr selbst entwickelte }Ialtevorrichtung nach der 

DE-C--2 251 570 nur an die unterschiedliche Arbeitsweise einer 
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Mehrstationenstrahlbearbeitungsmaschine angepa3t habe. 

Diese Anpassung könne vom Durchschnittsfachinann ohne 

erfinderisches Zutun durchgefUhrt werden. 

4.2 Es trif ft zu, daB gem13 dieser DE-C-2 251 570 die Haltevor-

richtung das WerkstUck stirnseitig spannt. Bei dieser Vor-

richtung sind aber die beiden Halteteile verschieblich. Zuin 

Verschieben der das WerkstUck erfassenden spannenden Mit-

nehiner dienen hin- und herbewegliche Wagen, die au3erhalb der 

Strahikammer angeordnet sind und beispielsweise Klemmachsen 

aufweisen, deren karnmerseitige Stirnseiten je einen Mitnehiner 

tragen. 

Irgendwelche Griinde, aus denen es erforderlich war, von 

dieser baulichen Konzeption dann abzugehen, wenn der Fachmann 

auf den Gedanken karn, eine soiche Haltevorrichtung auch bei 

einer Mehrstationenstrahlbearbeitungsmaschine zu verwenden, 

sind weder von der BeschwerdefUhrerin genannt worden noch 

sonst ersichtlich. 

Eine Anregung dazu, die bei der Maschine nach der US-A-2 629 

207 jeder Aufnahinestation zugeordnete Haltevorrichtung durch 

eine Haltevorrichtung zu ersetzen, die nicht nur die Werk-

stUcke stirnseitig spannt, sondern bei der nur einer der 

beiden Halteteile axial verschiebbar und durch Federkraft 

gegen das WerkstUck andrUckbar ist und bei der dieses Halte-

teile in der Be- und Entladestation mittels je eines in den 

Halteteil eingreifenden, stationr angeordneten Bestätigungs-

elementes von der Stirnseite des Werkstückes abhebbar ist, 

konnte die DE-C-2 251 570 deshaib nicht geben. Die verschieb-

liche Ausbildung nur eines der beiden Halteteile einer jeden 

Haltevorrichtung schafft im Ubrigen die Möglichkeit zur 

Aufnahxne von zwei WerkstUcken in einer Aufnahmestation (vgl. 

Spalte 2, Zeilen 18 bis 20 der EP-B-0 021 359). 
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4.3 Die von der Beschwerdefijhrerjn in ihrem Schriftsatz vorn 

1. April 1985 noch erörterte Strahlbearbeitungsmaschine nach 

der GB-A-i 547 503 weist nach einem anderen Prinzip konstru-

ierte Haltevorrichtungen auf. Sie bestehen aus urn eine Achse 

rotierenden káfigartigen Behltern, die an einem axialen Ende 

of fen sind. Durch diese öffnung wird das WerkstUck in den 

Behälter gesteckt, durch den es in Drehbewegung urn die Achse 

versetzt wird. Die GB-A-i 547 503 weist den Fachmann foiglich 

in eine andere Richtung als die DE-C-2 251 570. 

4.4 Den beiden vorstehend erörterten Entgegenhaltungen waren 

daher keine Anregungen zum Gegenstand des Anspruchs 1 zu 
entnehmen. 

4.5 Die Ubrigen bei der Recherche ermittelten oder von der Be-

schwerdefUhrerin genannten Veröffentlichtungeñ und die angeb- 

lich vorbenutzte Mehrstationenstrahlbearbeitungsmaschine 

liegen vorn Gegenstand des Patentanspruches 1 weiter ab als 

die vorstehend erörterten Dokurnente. 

Sie können weder fUr sich noch in Verbindung mit den durch 

die in den Abschnitten 4.2 und 4.3 erörterten Dokumenten 

vermittelten Lehren den Gegenstand des Anspruches 1 

nahelegen. 

Aus den vorstehenden Grflnden beruht der Gegenstarid des An-

spruches 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 

56 EPU). 

5. Dieser Anspruch kann daher Bestand haben (Artikel 52 (1) 

EPU). 

6. Die auf diesen Anspruch rUckbezogenen AnsprUche 2 bis 7 

beziehen sich auf besondere AusfUhrungsformen der Maschine 
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nach dem Anspruch 1 und können deshaib ebenfalls Bestand 

haben. 

Die von der BeschwerdefUhrerin im Beschwerdeverfahren behaup-

tete Nichteinheitlichkeit der Erfindung (hier: der Gegen-

stände der Ansprflche 3 und 4 mit dem Gegenstand des An-

spruches 1) stelit keinen der in Artikel 100 EPU erschöpfend 

angegebenen EinspruchsgrUnde dar. Ein Widerruf des Patents 

wegen fehiender Einheitlichkeit ist nicht vorgesehen (vgl. 

Art. 102 (1) sowie Regel 66 EPU). 

Im Ubrigen kommt es für die Gewhrbarkeit sowie ggf. die Be-

standsfähigkeit eines abhängigen Anspruchs nur darauf an, ob 

er auf eine besondere AusfUhrungsart der Erfindung gerichtet 

ist (vgl. Regel 29 (3)EPU). 

Das ist bei den Gegenständen der auf den Anspruch 1 rUckbe-

zogenen AnsprUche 3 und 4 wie bei den Gegenständen der 

weiteren rUckbezogenen AnsprUche ohnehin der Fall. 

Entscheidungs formel 

Aus diesen GrUnden 

wird wie folgt entschieden: 

Die Beschwerde wird zurUckgewiesen. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

B.A. Norman 
	 C. Maus 
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